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[bookmark: _Toc64633289]ANHANG A - BESONDERE BETRIEBSVORSCHRIFTEN

DER SESSELBAHN MIT Kuppelbaren Fahrzeugen
[bookmark: _Hlk53057319]

Nr. / Benennung: ______________________________________________________________

· Maximale Anzahl an Personen bzw. maximale Belastung pro Fahrzeug.
· Grenzwerte für Betrieb bei Wind:
- 1. Grenzwert der Windgeschwindigkeit (Alarm): ……
- 2. Grenzwert der Windgeschwindigkeit (Verlangsamung/Abschaltung): …… und 
entsprechende Geschwindigkeitsreduzierung: ……
· Mindestwert der Klemmenrutschprobe (auf dem Seil oder gleichwertige Probe):

Besondere Betriebsvorschriften
(Als beispiel angeführt)
· Eventuelle Häufung der Obliegenheiten für Einzelanlagen (Sommer- / Winterbetrieb);
· Mindestbestand des notwendigen Personals für die verschiedenen Betriebsmodalitäten im öffentlichen Betrieb;
· Zusätzliche spezifische Aufgaben des Personals bei den verschiedenen Betriebsmodalitäten des öffentlichen Betriebes;
· [bookmark: _Hlk53057400]Bestimmungen für den öffentlichen Betrieb der Anlage außerhalb des öffentlichen Betriebes mit einer unbesetzten Station (Fernsteuerung);
· Zusätzliche Bestimmungen für das Personal im Falle von Wind (bei einer Windgeschwindigkeit unterhalb des 2. Grenzwertes): z.B. Mindestanzahl an Personen pro Fahrzeug, zwingende Schließung der Wetterschutzhauben usw.;
· Gemischte Beförderung Skifahrer / Fußgänger;
· Beförderung von Skifahrern ohne angeschnallte Skier und Beförderung von Fahrgästen mit alternativen Sportgeräten;
· Beförderung von Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Behinderung;
· Beförderung von Gegenständen oder Waren;
· Beförderung von Fahrrädern, Rodeln oder Ähnlichem;
· Beförderung von Haustieren;
· [bookmark: _Hlk37870992]Öffentlicher Betrieb bei Nachtstunden;
· Öffentlicher Betrieb bei nicht funktionierendem Fahrgastförderband und / oder Zustiegsschranken;
· [bookmark: _Hlk53057469]Eventuelle zusätzliche Proben und periodische Kontrollen auf Anweisung des verantwortlichen Technikers;
· Ausgleichsmaßnahmen für den öffentlichen Betrieb unter eingeschränkten (teilweise oder gesamte Überbrückung) oder außergewöhnlichen Umständen;
· Eventuelle Vorgangsweise für die Kontrolle und Entnahme eines nicht korrekt am Seil aufgekuppelten Fahrzeugs oder bei zu geringer Klemmkraft desselben;
· Beschreibung der gleichwertigen Probe als Ersatz für die “rote Klemme“;
· Beschreibung der Klemmenrutschprobe am Seil oder einer gleichwertigen Probe;
· [bookmark: _Hlk45027841]Verhaltensweise im Brandfall (im Betrieb / außer Betrieb);
· Zeichnung für die Ausführung der Ein- und Aussteigebereiche;
· Kontrolle des Vorhandenseins der eventuell vorgesehenen Schutzvorrichtungen für die Querungen entlang der Strecke;
· Kontrolle der Lage des Signalseiles und/oder des Tragseiles für die Steuerleitung, insbesondere eines abnormalen Durchhanges sowie über deren unzulässigen Eis- oder Schneebehang.
[bookmark: _Toc64633290]
ANHANG B – BERGEPLAN

DER SESSELBAHN MIT Kuppelbaren Fahrzeugen


Nr. / Benennung: ______________________________________________________________

Besonderen Bestimmungen und Anweisungen
(Als beispiel angeführt)
Der Bergeplan muss unter anderem fallweise folgendes enthalten:
· Details zu den Bergegeräten und deren Verteilung, Einsatzbereiche der Bergeteams, Modalitäten zum Erreichen der Fahrzeuge und Evakuierung der Passagiere;
· Merkmale der Strecke, der maximalen Anzahl der besetzen Fahrzeuge bei den verschiedenen Förderleistungen, maximale Bodenabstände, eventuelle Angabe der Wege zum Erreichen der Sammelstelle oder Unterkünfte;
· Beschreibung der Zufahrten und Verteilung der Einsatzfahrzeuge für die Bergung (eventuell samt Lageplan);
· Maximale Dauer der Bergeaktion;
· Pflichten des Betreibers: Begleitung der Fahrgäste, bis zur Erreichung ihrer Eigenständigkeit;
· Bereitstellung von zusätzlichen Erste-Hilfe-Mitteln in den Stationen und Transportfahrzeugen für die Versorgung der Fahrgäste;
· Eventuelle Bestimmungen für die Bergung von Menschen mit Behinderung oder Kindern;
· [bookmark: _Hlk45027928]Bezugspersonen / Organisationen und nützliche Telefonnummern für die Durchführung der Bergung.




